gN RW.BANK

Rahmenvereinbarung fur Beratung und Unterstutzung der
NRW.BANK in den Bereichen
SAP BW BPC SAC (Los 1) / BAIS ORRP (Los 2)

Los 1: 783-00-9343-101-30520
Los 2: 785-00- 9466 -101-30520

Zwischen der

NRW.BANK
Kavalleriestralle 22
40213 Dusseldorf

- nachfolgend ,NRW.BANK" genannt -

und der

- nachfolgend ,Auftragnehmerin® genannt -

- beide gemeinsam nachfolgend ,Parteien” genannt -

wird folgende Rahmenvereinbarung geschlossen:

§1
Gegenstand der Rahmenvereinbarung
Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Mitwirkung bei der Planung und Durchflhrung
von Projekten/ Aufgaben der NRW.BANK nach MalRRgabe der in Anlage 01 (Leistungsbe-
schreibung) beschriebenen Aufgaben.
Die Auftragnehmerin erbringt die Leistungen als selbstandige Unternehmerin. Sie und die von
ihr bei der Vertragserfullung eingesetzten Personen unterliegen bei der konkreten Ausgestal-
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tung und Organisation der auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelauftrage kei-
nem arbeitsrechtlichen Direktionsrecht der NRW.BANK. Ein Arbeitsverhaltnis wird nicht be-
grundet.

Die Auftragnehmerin erklart, dass ihr die in dieser Rahmenvereinbarung und in ihren Anlagen
verwendeten Fachbegriffe bekannt und verstandlich sind.

Nachhaltigkeit ist fur die NRW.BANK zentrales Leitmotiv und wesentliches Kriterium bei ihren
geschaftspolitischen Entscheidungen. Die Nachhaltigkeitsbestimmungen der NRW.BANK sind
in der Anlage 02 Nachhaltigkeitsvereinbarung enthalten.

§2
Leistungen der Auftragnehmerin
Die Auftragnehmerin stellt sicher, dass alle im Rahmen der Durchfiihrung der Rahmenverein-
barung eingesetzten Personen die Uber das in der Anlage 01 (Leistungsbeschreibung) und
Anlage 11 (Angaben Berater) fur den jeweils relevanten Skill Level vorausgesetzte Qualifika-
tion und Erfahrung sowie tber die von ihr in der Anlage 11 (Angaben Berater) Konzept zuge-
sagte Erfahrung verfiigen. Satz 1 gilt auch fir den Fall des Wechsels von Personen. Personen,
die von der Auftragnehmerin in der Anlage 11 (Angaben Berater) Konzept benannt sind, dir-
fen nur aus wichtigem Grund (z. B. Krankheit, Kiindigung des Beraters) und nur mit vorheriger
Zustimmung der NRW.BANK durch Personen mit vergleichbarer Qualifikation und Erfahrung
ausgetauscht werden. Die Darlegungs- und Beweislast tragt die Auftragnehmerin.
Ergeben sich flir die NRW.BANK Anhaltspunkte dafir, dass eine im Rahmen der Durchflihrung
der Rahmenvereinbarung eingesetzte Person den Anforderungen der NRW.BANK an die zeit-
liche Verfugbarkeit, die Arbeitsqualitadt und/ oder die Produktivitdt oder den Zusagen der Auf-
tragnehmerin in der Anlage 11 nicht oder nicht in jeder Hinsicht entspricht, und zeigt die
NRW.BANK dies der Auftragnehmerin an, hat die Auftragnehmerin der NRW.BANK unverzig-
lich Verbesserungsmalnahmen vorzuschlagen, mit ihr abzustimmen und bei ihrer Zustim-
mung umzusetzen. Dies schlie3t insbesondere den Austausch der betreffenden Person ein.
Fir diesen Austausch wird der Auftragnehmerin eine Ubergangsfrist von einer Woche einge-
raumt. Weitergehende Rechte der NRW.BANK bleiben unberihrt.
Die Auftragnehmerin ist auf Verlangen der NRW.BANK verpflichtet, schriftliche Berichte Gber
den Stand der auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelauftrage vorzulegen, aus
denen sich folgende Punkte ergeben missen:
e Bisherige (Teil-) Leistungen,
e Problemfragen und Lésungsansatze,
e Voraussichtliche Dauer bzw. zeitlicher Aufwand bis zur endgultigen Realisierung der je-
weiligen Projekte.
Termingefahrdungen sind von der Auftragnehmerin unaufgefordert und unverziglich (§ 121
Abs. 1 BGB) zu melden. Die Beweislast fur die Unverzlglichkeit der Meldung obliegt der Auf-
tragnehmerin.
Die Auftragnehmerin ist nicht berechtigt, Dritten gegentber als Vertreter der NRW.BANK auf-
zutreten, insbesondere Verhandlungen zu fuhren oder Willenserklarungen mit Wirkung far
oder gegen die NRW.BANK abzugeben. Ausnahmen bedurfen der Zustimmung in Textform.
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§3
Ort und Zeit der Leistung
Die Auftragnehmerin ist in der Wahl des Leistungsortes grundséatzlich frei. Erfordert die Tatig-
keit die Anwesenheit an einem bestimmten Ort, ist die Auftragnehmerin dort zur Leistungser-
bringung verpflichtet.

Die Leistungszeit ergibt sich aus den Einzelauftrdgen. Die Auftragnehmerin hat sich im Ubri-
gen fir die Durchflihrung von in den Raumlichkeiten der NRW.BANK zu verrichtender Arbeiten
vorab mit dem verantwortlichen Ansprechpartner der NRW.BANK abzustimmen.

§4
Einzelauftrage
Die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelauftrage werden entsprechend den
folgenden Bedingungen vergeben:

Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen
Die konkrete Vergabe der Einzelauftrage erfolgt wahrend der Laufzeit der Rahmenvereinba-
rung mittels eines erneuten Vergabeverfahrens zwischen den Unternehmen, die Parteien der
Rahmenvereinbarung sind (vgl. § 21 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 5 der Vergabeverordnung, sog.
~Mini-Wettbewerbs®).

Far sdmtliche auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelauftrdge wird in Summe eine
verbindliche Héchstabnahmegrenze von 5.200 Personentagen (Los 1) bzw. 800 Personenta-
gen (Los 2) festgelegt (bezogen auf die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung einschlief3-
lich samtlicher vorgesehener Verlangerungsmaoglichkeiten).

Die Mindestabnahme Uber alle Rahmenvertragspartner liegt bei 200 Personentagen (Los 1)
bzw. 25 Personentagen (Los 2). Die NRW.BANK ist insbesondere nicht dazu verpflichtet, aus
der Rahmenvereinbarung daruber hinaus ein bestimmtes Kontingent abzunehmen.

Die NRW.BANK ist nicht dazu verpflichtet, Auftrage im Sinne dieser Rahmenvereinbarung un-
ter der Rahmenvereinbarung zu vergeben (vgl. Erwagungsgrund Nr. 61 der Richtlinie
2014/24/EU).

Fir die auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung vergebenen Einzelauftrage gelten die
Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung entsprechend, soweit nicht die Einzelauftrage ab-
weichende Regelungen vorsehen.

§5
Mitwirkungspflichten der NRW.BANK
Die NRW.BANK verpflichtet sich, alle zur Erflllung dieser Rahmenvereinbarung und der Ein-
zelauftrage erforderlichen Informationen der Auftragnehmerin zur Verfiigung zu stellen, soweit
ihr dies moglich und zumutbar ist, die Beschaffung dieser Information nicht im Verantwortungs-
bereich der Auftragnehmerin liegt und dies mit dem Bankgeheimnis, datenschutzrechtlichen
Bestimmungen und sonstigen Rechtsvorschriften vereinbar ist. Sie verpflichtet sich weiterhin,
den Mitarbeitenden der Auftragnehmerin zu ihren Geschaftszeiten im erforderlichen Umfang
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den Zutritt zu ihren Geschaftsraumen zu gewahren. Die NRW.BANK entscheidet darlber, wel-
che der Informationen und Unterlagen nur in ihren Geschaftsraumen eingesehen bzw. benutzt
werden kénnen.

Soweit es fir die Aufgabenerfiillung erforderlich ist, stellt die NRW.BANK unentgeltlich ange-
messene Arbeitsplatze und -ausstattung in ausreichender Zahl in ihren Geschaftsraumen fir
die Auftragnehmerin bzw. deren Mitarbeitende zur Verfugung. Insbesondere stellt sie PCs mit
Zugriff auf die fur die Aufgabenerledigung bendtigten Unterlagen und Daten sowie mit Inter-
netzugang zur Verfligung. Uber Umfang und Zeitpunkt werden sich die Parteien jeweils vorher
verstandigen.

§6

Zusammenarbeit zwischen den Parteien der Rahmenvereinbarung
Die Aufgaben/ Das Projekt der NRW.BANK, an denen/dem die Auftragnehmerin mitwirkt, wer-
den von der NRW.BANK geplant. Die Auftragnehmerin wirkt an der Planung mit oder bekommt
sie von der NRW.BANK zur Verfugung gestellt und erlautert. Die Aufgabenabgrenzung bei der
Planung und bei der Durchfiihrung ist grundsatzlich in der Leistungsbeschreibung geregelt,
wird initial zwischen den Partnern der Rahmenvereinbarung geregelt sowie im Verlauf der Auf-
gabenbearbeitung fortgeschrieben..
Die Auftragnehmerin bestatigt mit der Annahme des Vertrages, dass keinerlei Verpflichtungen
oder Beziehungen bestehen, die bei der Wahrnehmung lhrer Verpflichtungen aus dieser Rah-
menvereinbarung oder mit den Interessen der NRW.BANK kollidieren oder ihre notwendige
Unabhangigkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gefahrden kénnten. Die Auftragnehme-
rin ist verpflichtet, der NRW.BANK unverziglich mitzuteilen, wenn die Gefahr einer solchen
Kollision, die Gefahr des Interessenwiderstreits oder die Gefahr eines Verlustes lhrer Unab-
hangigkeit eintritt.
Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer Auftragnehmer oder solche
der NRW.BANK vor Leistungsbeginn unverzlglich darauf zu Uberprifen, dass diese fir die
Ausfihrung ihrer eigenen Leistungen geeignet sind, und etwaige Bedenken hiergegen der
NRW.BANK zum friihestmaoglichen Zeitpunkt in Textform mitzuteilen.
Jede Partei benennt einen flr die Vertragserflllung wirtschaftlich, organisatorisch und fachlich
verantwortlichen Ansprechpartner sowie einen Stellvertreter, der die zur Durchfihrung dieses
Vertrages erforderlichen Auskunfte erteilen und Entscheidungen entweder treffen oder kurz-
fristig herbeiflhren kann.

§7
Einhaltung und Kontrolle von Lohn- und Mindestarbeitsbedingungen
Die Auftragnehmerin hat bei der Ausfihrung gemaf § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschrankungen alle fir sie geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, ins-
besondere Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung zu entrichten, die arbeits-
schutzrechtlichen Regelungen einzuhalten und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliel3lich des Mindestentgelts zu ge-
wahren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wir-
kungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag
oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach §
3a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung flur die betreffende
Leistung verbindlich vorgegeben werden. Im Weiteren wird auf Absatz 1 der Besonderen Ver-
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tragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Verga-

begesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfa-

len) verwiesen.

Die NRW.BANK ist jederzeit berechtigt, die Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Ver-

pflichtungen wahrend der Leistungserbringung zu Uberprufen. Hierzu ist die Auftragnehmerin

verpflichtet,

a. der NRW.BANK auf deren Verlangen unverziglich, spatestens aber innerhalb von zwei
Wochen nach entsprechender Anforderung, alle notwendigen Unterlagen zur Verfligung
zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Verpflichtungen
— auch durch etwaige Nachunternehmer — zweifelsfrei ergibt und

b. ihre Mitarbeitenden sowie etwaige Nachunternehmer auf die Moéglichkeit solcher Kontrol-
len hinzuweisen.

Sofern die Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, hat die Auftragnehmerin rechtzei-

tig sicherzustellen, dass alle erforderlichen Zustimmungen der Berechtigten vorliegen und alle

ggaf. datenschutzrechtlich erforderlichen Vorkehrungen getroffen sind, um der Nachweispflicht
unverziglich nachkommen zu kénnen. Hilfsweise kann der Nachweis vorlaufig in anonymisier-
ter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts erfolgen.

Die NRW.BANK ist dazu berechtigt, sich im Rahmen der Uberpriifung nach Absatz 3 Satz 1

sachkundiger Dritter bedienen, soweit diese hinreichend zur Verschwiegenheit verpflichtet

werden. Die hierfiir entstehenden Kosten tragt die NRW.BANK, wenn die Uberpriifung die

Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Verpflichtungen bestatigt. Anderenfalls hat die Auf-

tragnehmerin die Kosten zu tragen. Dritte im Sinne des Satzes 1 sind insbesondere Einrich-

tungen und Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, Social Audits durchzufihren.

Die NRW.BANK kann den vorliegenden Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer

Frist aulierordentlich kiindigen, wenn die Auftragnehmerin

a. eine Pflicht aus Absatz 1 schwerwiegend oder nach vorheriger Abmahnung wiederholt
verletzt oder

b. nicht trotz vorheriger Abmahnung dafir Sorge tragt, dass etwaige Nachunternehmer die
Pflichten aus Absatz 1 einhalten.

Die in Ziffer 3.2 der BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen vorgesehene

Vertragsstrafenregelung und weitere Rechte der NRW.BANK bleiben unberihrt.

§8
Nachunternehmer/ Eignungsleihe
Die Auftragnehmerin darf im Zusammenhang mit der Durchfiihrung dieses Vertrages die bei
Angebotsabgabe gegebenenfalls benannten Nachunternehmer einsetzen.
Die Auftragnehmerin darf Leistungen nur an Nachunternehmer Gbertragen, die fachkundig,
leistungsfahig und zuverlassig sind.
Die Auftragnehmerin hat vor Zuschlagserteilung die Nachunternehmer namentlich zu benen-
nen und nachzuweisen, dass ihr die erforderlichen Mittel der Nachunternehmer zur Verfi-
gung stehen, soweit ihr dies zumutbar ist.
Vor der beabsichtigten Ubertragung hat die Auftragnehmerin Art und Umfang der zu Ubertra-
genden Leistungen sowie Name und Anschrift des hierflr vorgesehenen Nachunternehmers
in Textform der NRW.BANK bekannt zu geben. Die NRW.BANK behalt sich das Recht vor,
nach eingehender Priifung die Ubertragung an einzelne Nachunternehmer zu untersagen. Die
Grunde hierfur sind der Auftragnehmerin mitzuteilen.
Sollen Leistungen, die Nachunternehmern Uibertragen sind, weiter vergeben werden gelten die
vorstehenden Abséatze entsprechend.
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Fir alle Nachunternehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 GWB. Setzt die Auftragnehmerin
Nachunternehmer ein, hat sie diese zur Beachtung des § 128 GWB zu verpflichten. Fir Un-
terauftragnehmer weiterer Stufen hat die Auftragnehmerin insoweit eine Hinwirkungspflicht.

§9

Vergiitung und Abrechnung
Fir die Leistungen der Auftragnehmerin hat die NRW.BANK die sich aus Anlage 03 (Preis-
blatt) ergebende Vergutung zuzlglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer zu zahlen. In
Einzelvertragen ggf. abweichende Tagessatze durfen die in Anlage 03 (Preisblatt) von der
Auftragnehmerin angegebenen Tagessatze nicht Gberschreiten.
Die in den Einzelvertragen genannten Tagessatze basieren auf einer taglichen Arbeitszeit von
8 Stunden. Mit dem Tagessatz ist ein Beratertag vollstandig abgegolten. Sollte in Ausnahme-
fallen weniger als 8 Stunden geleistet werden, so werden geleistete Stunden mit 1/8 des Ta-
gessatzes anteilig verrechnet.
Die in Absatz 1 geregelte Vergutung beinhaltet alle Reisekosten/ Reisespesen sowie alle sons-
tigen Kosten, Auslagen und Nebenleistungen der Auftragnehmerin (sofern relevant, auch die
EinrAaumung von Urheber- und Nutzungsrechten). Reisezeiten werden nicht berechnet. Dar-
uber hinaus geleisteter Aufwand kann der NRW.BANK nur dann in Rechnung gestellt werden,
wenn dieser ausdricklich vereinbart worden ist. Der Nachweis dartber ist durch die Auftrag-
nehmerin zu erbringen.
Die Auftragnehmerin erstellt die Rechnungen unter Angabe der ausgeflhrten Tatigkeiten, wo-
bei der berechnete Betrag nach dem tatsachlichen Arbeitsaufwand ausgerichtet wird. Die ent-
sprechenden Rechnungsbetrage werden von der NRW.BANK innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungseingang an die Auftragnehmerin gezahlt. Sofern die Auftragnehmerin in ihrer Rech-
nung ein Skonto ausweist, kann die NRW.BANK von dieser Moglichkeit Gebrauch machen.
Die Rechnungstellung erfolgt elektronisch in einem nicht veranderbaren Format per E-Mail
zuzuglich eventueller Anlagen an Rechnungsservice@nrwbank.de. Die Anlagen sind als
Anlagen zu kennzeichnen.
Werden die Rechnungen nicht an eine der o0.g. Adressen gesendet, gehen eventuelle Verzo-
gerungen beim Ausgleich zu Lasten der Auftragnehmerin.
Leistungen, die nach Zeitaufwand abgerechnet werden, missen durch Stundennachweise be-
legt werden. Nachweise Uber derartige Arbeiten sind monatlich zur Unterschrift vorzulegen.
Die Anerkennung erfolgt durch einen schriftlichen Bestatigungsvermerk und Unterschrift der
NRW.BANK.
Die Stundennachweise mussen wie folgt aufgegliedert sein:

e Grundlage fur die Ausfihrung der Stundenarbeiten (Auftragsschein),

e zu belastende Kostenstellen der NRW.BANK gemaf Auftrag,

e Datum der Arbeiten,

o Bezeichnung des Ausflhrungsortes der Leistung,

e Art der Leistung,

e Name der Mitarbeitenden,

o Aufgliederung nach Tatigkeiten je Zeiteinheit, gegliedert im 30-Minuten-Takt.
Stundenaufwand, der dadurch entsteht, dass die von der Auftragnehmerin zur Vertragserful-
lung eingesetzte Person durch eine andere ersetzt wird und deshalb eine erneute Einarbeitung
erforderlich wird, ist nicht vergitungsfahig. Das Gleiche gilt, wenn die NRW.BANK entspre-
chend den vertraglichen Regelungen berechtigterweise den Austausch von Personen ver-
langt.
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§9a

Urheberrechte / Nutzungsrechte
LArbeitsergebnisse” sind samtliche durch die Tatigkeit der Auftragnehmerin im Rahmen dieses
Vertrags und der darunter geschlossenen Einzelauftrage geschaffenen Werke, insbesondere
Programme, Dokumente, Projektskizzen, Prasentationen und Entwirfe. Dies umfasst insbe-
sondere auch die Quellcodes mit dem zugehdrigen Schriftwerk, die die NRW.BANK jederzeit
herausverlangen kann. ,Standardmaterialien® sind alle von der Auftragnehmerin in das Ar-
beitsergebnis eingebrachten eigenen Werke (Komponenten, Tools, Bausteine etc.), auch in-
soweit sie weiterentwickelt wurden.
Die Auftragnehmerin raumt der NRW.BANK an den Arbeitsergebnissen vom Zeitpunkt deren
Entstehung an das raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrankte, ausschlielRliche und unwi-
derrufliche Recht an samtlichen Nutzungsarten ein, auflerdem das alleinige und unbe-
schrankte Eigentumsrecht an denjenigen Arbeitsergebnissen, an denen ein solches begriindet
und Ubertragen werden kann. Die NRW.BANK ist ohne Einschrankung berechtigt, die Arbeits-
ergebnisse zu vervielfaltigen, zu bearbeiten, in andere Darstellungsformen zu ubertragen und
auf sonstige Art und Weise zu verandern, fortzusetzen und zu erganzen, in unveranderter und
veranderter Form zu verbreiten, drahtgebunden und drahtlos 6ffentlich wiederzugeben, Unter-
lizenzen zu vergeben sowie alle im Rahmen dieses Vertrages eingeraumten Nutzungsrechte
entgeltlich und unentgeltlich zu Ubertragen. Das Nutzungsrecht erstreckt sich insbesondere
auf alle mit der NRW.BANK verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff AktG, einschliel3-
lich der in- und auslandischen Niederlassungen und Tochtergesellschaften, an denen eine
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung besteht. Bei eventuell entstehenden Urheberrechten
der Mitarbeiter der Auftragnehmerin werden der NRW.BANK unentgeltlich ausschliel3liche
Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen eingerdumt; die Auftragnehmerin wird dies im Ver-
haltnis zu ihren Mitarbeitern sicherstellen und der NRW.BANK die Sicherstellung auf deren
Wunsch nachweisen.
Das Nutzungsrecht an den Standardmaterialien verbleibt bei der Auftragnehmerin. Die
NRW.BANK ist zu dessen gesonderter Ubertragung nicht berechtigt. Absatz 2 bleibt unberihrt.
Die Auftragnehmerin erhalt durch die Einbringung von Standardmaterialien kein Nutzungs-
recht am Arbeitsergebnis.
Die Auftragnehmerin bestatigt, dass sie berechtigt ist, der NRW.BANK ein Nutzungsrecht im
Umfang des Absatzes 2 auch an solchen Teilen der Arbeitsergebnisse einzuraumen, die sie
moglicherweise von Dritten erworben hat.
Soweit Arbeitsergebnisse entstehen, die durch gewerbliche Schutzrechte geschiitzt werden
kdénnen, ist die Auftragnehmerin verpflichtet, dies der NRW.BANK unverziglich schriftlich an-
zuzeigen. Der NRW.BANK steht es frei, diese Schutzrechte auf ihren Namen eintragen zu
lassen. Die Auftragnehmerin wird die NRW.BANK hierbei umfassend unterstitzen, insbeson-
dere ihr unverzuiglich die hierfur bendtigten Informationen tberlassen sowie alle erforderlichen
Erklarungen abgeben und MaRnahmen ergreifen. Der Auftragnehmerin ist es untersagt, eine
entsprechende Eintragung auf ihren Namen oder den eines Dritten durchzuflihren oder Dritte
direkt oder indirekt dabei zu unterstutzen.
Verstollt die Auftragnehmerin gegen die Verpflichtung gemal Absatz 4, hat sie die
NRW.BANK von allen Ansprichen Dritter, die eine Verletzung von Schutzrechten geltend ma-
chen, freizustellen. Die NRW.BANK informiert die Auftragnehmerin tber die Inanspruchnahme
durch einen Dritten und fordert sie zur Stellungnahme zu den durch den Dritten geltend ge-
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machten Anspriiche binnen 7 Werktagen auf. Der Freistellungsanspruch umfasst Prozess-
kosten (Gerichts und Rechtsanwaltskosten) und die Kosten flir eine nach dem vernlnftigen
Ermessen der NRW.BANK erforderliche Rechtsberatung. Das gilt auch fiir den Fall, dass die
NRW.BANK einen Vergleich zur Vermeidung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten
schlief3t.

§10
Haftung/ Vertragsstrafen
Die Haftung richtet sich nach den Bestimmungen der VOL/B und im Ubrigen nach den gesetz-
lichen Bestimmungen, soweit sich aus dieser Rahmenvereinbarung oder dem jeweiligen Ein-
zelvertrag nicht ein anderes ergibt.

Bei leicht fahrlassigen Pflichtverletzungen wird die Haftung fir den Einzelvertrag insgesamt
grundsatzlich auf den Auftragswert des Einzelvertrags beschrankt.

Die Haftungsbeschrankungen gelten nicht fir Anspriiche wegen Vorsatz und grober Fahrlas-
sigkeit, bei der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit
das Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt sowie bei einem Garantieversprechen, so-
weit bzgl. letzterem nichts anderes geregelt ist.

Anspriche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit im Einzelvertrag nichts
anderes vereinbart ist.

Fir den Fall eines VerstolRes der Auftragnehmerin gegen die Pflichten aus § 11 Datenschutz/
Datensicherheit, § 14 Vertraulichkeit schuldet diese der NRW.BANK eine Vertragsstrafe in
Hohe von pauschal EUR 5000.

Dies gilt nicht, wenn die Auftragnehmerin die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung des Anspruchs auf Unterlassung
oder eines dartber hinausgehenden Schadensersatzes bei entsprechendem Nachweis nicht
ausgeschlossen. Die Vertragsstrafe wird auf einen méglichen Schadensersatz angerechnet.
Die nach diesem Vertrag geschuldeten Vertragsstrafen sind auf insgesamt maximal 5 % der
abgerufenen Netto-Gesamtauftragssumme begrenzt.

§10a

Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, zur Sicherung maéglicher Ersatzanspriiche aus diesem
Vertrag eine Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen ab-
zuschlieRen:
o flr Personen- und Sachschaden EUR 5 Mio.
o flir Vermbgensschaden EUR 0,5 Mio.
Die Versicherungssummen missen zumindest zweifach maximiert p.a. vorgehalten werden.
Der Versicherungsschutz ist unverzlglich nach Vertragsabschluss durch ein Bestatigungs-
schreiben des Versicherers nachzuweisen. Die Auftragnehmerin hat jahrlich oder nach Auffor-
derung durch die NRW.BANK unverziglich eine entsprechende Versicherungsbestatigung
Uber den Fortbestand der Versicherung vorzulegen.
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§ 11

Datenschutz/ Datensicherheit
Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen (DSG NRW) einzuhalten.
Die Auftragnehmerin stellt sicher, dass die Datenverarbeitung und -speicherung in der EU
stattfindet. Sie wird ihre im Rahmen dieses Vertrages tatigen Mitarbeiter sowie zu beauftra-
gende Nachunternehmer Uber die Regelungen zum Datenschutz unterrichten und schriftlich
verpflichten.
Diese Verpflichtung erfolgt gemaf Muster in Anlage A_MW_5 Verpflichtungserklarung Daten-
schutz. Die Auftragnehmerin stellt sicher, dass die unterschriebenen Verpflichtungserklarun-
gen fur alle relevanten Personen bei Vertragsbeginn der NRW.BANK Ubergeben wurden. Ab-
weichend hiervon gestattet die NRW.BANK der Auftragnehmerin, dass die mit der Vertragser-
fullung befassten Personen Uber die in Anlage A_MW_5 Verpflichtungserklarung Datenschutz
enthaltenen Regelungen zum Datenschutz im erforderlichen Umfang (soweit noch nicht er-
folgt) entsprechend dem von der NRW.BANK zur Verfugung gestellten Formular schriftlich
verpflichtet werden. Liegt keine unterschriebene Verpflichtungserklarung vor, dirfen die Per-
sonen nicht fur die NRW.BANK tatig werden.

Eine Datenverarbeitung und -speicherung auferhalb der EU ist zulassig sofern flr das Dritt-
land ein Angemessenheitsbeschluss gemal Artikel 45 EU-DSGVO vorliegt.

§12
Compliance

Erhalt die Auftragnehmerin Kenntnis von sog. insiderrelevanten Tatsachen (Art. 2, 7 ff. Markt-
missbrauchsverordnung — MAR) wird sie diese Kenntnisse weder zu eigenen Wertpapierge-
schaften nutzen, noch wird sie Wertpapiergeschafte tUber Dritte abwickeln oder Dritten diese
insiderrelevanten Tatsachen mitteilen. Die Auftragnehmerin wird ihre im Rahmen dieses Ver-
trages tatigen Mitarbeitenden Uber ihre potentielle Eigenschaft als Insider gem. Art. 8 MAR
und die Strafbarkeit verbotener Insidergeschafte gem. Art. 14 MAR unterrichten und schriftlich
verpflichten. Diese Verpflichtung erfolgt gemaf Muster in Anlage A_MW _6 Verpflichtungser-
klarung Compliance/ Insidervorschriften. Die Mitarbeitenden der Auftragnehmerin ibergeben
die entsprechende Verpflichtungserklarung bei Dienstantritt der NRW.BANK.

§13
Tax Compliance

Die Auftragnehmerin bestatigt, dass sie in ihrem Unternehmen und in Bezug auf das Vertrags-
verhaltnis mit der NRW.BANK MafRnahmen getroffen hat, die gewahrleisten, dass die Steuer-
gesetze eingehalten werden. Die NRW.BANK
- ergreift alle Malinahmen zur strategischen und organisatorischen Vorsorge dafir, dass die
Einhaltung der Steuergesetze gewahrleistet ist,
- verfolgt eine konservative Steuerpolitik, die jedoch seridse Steueroptimierung sowie die fach-
bezogene Auseinandersetzung mit den Steuerbehoérden beinhaltet,
- vermeidet Geschéaftsbeziehungen zu Unternehmen, die offenkundig Tax Compliance nicht
einhalten,
- vermeidet Geschéfte, bei denen Hinweise auf die Nutzung bedenklicher
Steuerkonstruktionen bestehen, insbesondere in Bezug auf Staaten, die auf der jeweils aktu-
ellen Liste der ,Non-cooperative tax jurisdictions® der EU verzeichnet sind,
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- lasst sich bei Gestaltungen von dem Grundsatz leiten, dass steuerplanerische MalRnahmen
nicht nur rechtlich zulassig, sondern auch ethisch vertretbar sein miissen. Steuerplanungen,
die einen Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmdglichkeiten beinhalten kénnen, fuhrt die
NRW.BANK nicht aus.

Die Auftragnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass die Auftraggeberin entsprechend diesen
Grundsatzen der Einhaltung von steuerlichen Normen besondere Bedeutung beimisst. Es wird
klargestellt, dass die Auftraggeberin berechtigt ist, den Vertrag aus wichtigem Grund und ohne
Einhaltung einer Frist zu kindigen, wenn die Auftragnehmerin in schwerer Weise oder trotz
Mahnung fortwahrend oder wiederholt gegen steuerliche Normen verstol}t, die Bezug zu dem
Vertragsverhaltnis mit der Auftraggeberin haben kénnen. Weitergehende Rechte bleiben un-
berlhrt.

§14
Vertraulichkeit
Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle ihr vor Vertragsschluss sowie im Rahmen des Ver-
trages zuganglich gemachten und bei Gelegenheit der Zusammenarbeit erlangten Informatio-
nen Uber Angelegenheiten der NRW.BANK, die als vertraulich gekennzeichnet sind, die bei
einer miindlichen Ubermittlung als vertraulich bezeichnet werden oder die aus Sicht eines ob-
jektiven Beobachters als vertraulich erkennbar sind, sowie Bank-, Geschafts- und Betriebsge-
heimnisse, insbesondere, aber nicht ausschliellich, Informationen, Daten, Ideen, Konzepte
und Businessmodelle, vertraulich zu behandeln und geeignete Vorkehrungen zum Schutz die-
ser Informationen zu treffen. Der Auftragnehmerin ist es untersagt, vertrauliche Informationen
ohne schriftliche Einwilligung der NRW.BANK zu einem anderen als dem zur vertragsgema-

Ren Aufgabenerflllung vorgesehenen Zweck zu verwerten, Dritten zuganglich zu machen oder

sonst zu nutzen.

Diese Piflicht gilt auch fir Informationen, die mit der NRW.BANK verbundene Unternehmen im

Sinne der §§ 15 ff. AktG und deren Kunden betreffen.

Vertrauliche Informationen im Sinne von Ziffer 1 diirfen nur an die Mitarbeitende der Auftrag-

nehmerin oder Dritte weitergegeben werden, soweit sie diese Informationen aufgrund ihrer

Tatigkeit im Rahmen des Vertrages erhalten missen und nur in dem Umfang, der flr die Ver-

tragserfullung erforderlich ist. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, diese Personen vor Erhalt

der vertraulichen Informationen entsprechend diesen Regelungen zu verpflichten.

Von der Pflicht zur Vertraulichkeit nach den vorstehenden Absatzen 1 und 2 sind solche Infor-

mationen ausgenommen,

o die zum Zeitpunkt der Weitergabe durch die Auftragnehmerin bereits 6ffentlich zuganglich
waren, ohne dass dies von einer Verletzung der Vertraulichkeit durch die Auftragnehmerin
herrihrt,

e die die NRW.BANK ausdricklich schriftlich zur Weitergabe freigegeben hat,

¢ die die Auftragnehmerin rechtmaflig und ohne die Vertraulichkeit betreffende Einschran-
kung aus anderen Quellen erhalten hat, sofern die Weitergabe und Verwertung dieser ver-
traulichen Informationen weder vertragliche Vereinbarungen noch gesetzliche Vorschriften
oder behdrdliche Anordnungen verletzen,

e die die Auftragnehmerin selbst ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen der
NRW.BANK entwickelt hat,

¢ die aufgrund gesetzlicher Auskunfts-, Unterrichtungs- und/oder Veroffentlichungspflichten
oder behordlicher Anordnung offen gelegt werden missen. Soweit zulassig, wird die Auf-
tragnehmerin die NRW.BANK hierlber so friih wie moglich informieren.
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4. Die Verpflichtung der Auftragnehmerin zur Vertraulichkeit besteht unbegrenzt tiber das Ende
der Rahmenvereinbarung hinaus.

5.  Die der Auftragnehmerin zur Verfigung gestellten Unterlagen sind wahrend der Dauer der
Ausflihrung der Rahmenvereinbarung auf Anforderung, nach Beendigung dieser unverziglich
unaufgefordert an die NRW.BANK herauszugeben oder auf entsprechende Anordnung der
NRW.BANK zu vernichten. Die Geltendmachung eines Zurtickbehaltungsrechtes ist ausge-
schlossen. Elektronische Daten sind vollstandig zu I6schen.

Ausgenommen davon sind Unterlagen und Daten, hinsichtlich derer eine langere Aufbewah-
rungspflicht aufgrund gesetzlicher, behordlicher oder sonstiger Vorschriften besteht, jedoch
nur bis zum Ende der jeweiligen Aufbewahrungsfrist. Ausgenommen sind ebenfalls Daten, die
bei turnusgemalfen Backups auf Sicherungsdatentragern gespeichert sind, die beim nachsten
Backup automatisch Uberschrieben werden.

Die NRW.BANK kann von der Auftragnehmerin verlangen, die Vernichtung bzw. Léschung der
vertraulichen Informationen innerhalb von 14 Tagen schriftlich zu bestatigen.

6. Die Auftragnehmerin ist sich bewusst, dass sie sich im Falle der Weitergabe von solchen In-
formationen, die dem Bankgeheimnis und/ oder Betriebs- oder Geschaftsgeheimnissen' un-
terliegen, an Dritte strafbar machen kann.

7. Setzt die Auftragnehmerin Nachunternehmer gemaf} § 8 dieser Rahmenvereinbarung ein, hat
sie diese gleichsam zur Vertraulichkeit zu verpflichten und auf die mdglichen strafrechtlichen
Folgen aus Abs. 6 bei einem Verstol} hinzuweisen.

§ 15
Einsatz von KI-Systemen

1. Die Auftragnehmerin darf im Rahmen der Leistungserbringung nur die von der NRW.BANK
vorgegebenen KI-Systeme einsetzen.

2.  KI-Systeme sind maschinengestutzte Systeme, die fur einen in unterschiedlichem Grad auto-
nomen Betrieb ausgelegt sind und die nach ihrer Betriebsaufnahme anpassungsfahig sein
kénnen und die aus den erhaltenen Eingaben fir explizite oder implizite Ziele ableiten, wie
Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt wer-
den, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen konnen (Art. 3 Ziffer 1 KI-VO?, in
der jeweils geltenden Fassung).

3. Die Nutzung von KI-Systemen (insbes. von solchen, die Sprachmodelle wie LLM enthalten) ist
im Rahmen der Leistungserbringung nur zulassig, sofern seitens der Auftragnehmerin gewahr-
leistet ist, dass weder In- noch Output als Trainingsdaten fiir KlI-Trainingszwecke zum Nutzen
Dritter verwendet werden kann. Vertrauliche Daten im Sinne von § 14 der Rahmenvereinba-
rung durfen keinesfalls als Input eines Kl-Systems genutzt werden. Andere Daten dirfen nur
nach vorheriger Zustimmung der NRW.BANK in Textform Input von KI-Systemen sein.

4. Die Auftragnehmerin hat auf Verlangen der NRW.BANK in geeigneter Weise nachzuweisen,
dass In- und Output der von die von ihr eingesetzten KI-Systeme (einschlie3lich solcher etwa-
iger Unterauftragnehmer) nicht zum Training fir Dritte verwendet wird (z. B. durch Hersteller-
zusicherungen, technische Dokumentation, Konfigurationseinstellungen). Ein bloRer Verweis
auf allgemeine Marketing- oder Produktinformationen des Anbieters des Kl-Systems genlgt
nicht.

1 insbesondere solchen im Sinne des § 203 StGB.

2 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/0j?locale=de
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Die Auftragnehmerin raumt der NRW.BANK und den mit ihr verbundenen Unternehmen im
Sinne der §§ 15 ff. AktG einschliel3lich der in- und auslandischen Niederlassungen und Toch-
tergesellschaften, an denen eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung besteht, ein Nut-
zungsrecht an den durch das KI-System erzeugten Ergebnissen/ Outputs in dem Umfang ein,
wie es ihr selbst zusteht. Innerhalb dieses Umfangs erfolgt die EinrAumung unwiderruflich,
raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrankt und betrifft samtliche Nutzungsarten. Die
NRW.BANK und die in Abs. 6 S. 1 genannten Unternehmen sind in diesem Umfang berechtigt,
die Ergebnisse/ Outputs zu vervielfaltigen, zu bearbeiten, in andere Darstellungsformen zu
Ubertragen und auf sonstige Art und Weise zu verandern, fortzusetzen und zu erganzen, in
unveranderter und veranderter Form zu verbreiten, drahtgebunden und drahtlos &ffentlich wie-
derzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie entgeltlich und unentgeltlich zu Gbertragen. Die
Einraumung von Nutzungsrechten zugunsten Dritter durch die Auftragnehmerin ist untersagt.

Fir den Fall, dass keine KI-Systeme der NRW.BANK eingesetzt werden gilt darliber hinaus:
Die Auftragnehmerin tbergibt der NRW.BANK spatestens bei Beendigung des Auftrags den
projektspezifischen Quellcode der Kl-generierten Ergebnisse; Quellcode der Kl-
Standardmaterialien ist von der Herausgabe ausgenommen.
Weiterhin gilt: Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die NRW.BANK Uber folgende, die einge-
setzten Kl-Systeme betreffende Anderungen vor dem weiteren Einsatz in Textform zu infor-
mieren und die Zustimmung der NRW.BANK einzuholen:
a) eingesetztes Kl-Modell (Bezeichnung einschlieBlich Versionsnummer) inkl. Name
und Anschrift des Herstellers/ Anbieters,
b) Serverstandort(e) der KI-Systeme, einschlieldlich des betreffenden Landes der Da-
tenverarbeitung,
c) Ort der Wartung und des Supports inkl. etwaiger Unterauftragnehmer, die am Betrieb
des KI-Systems beteiligt sind und
d) Einstufung des KI-Systems (Risiko-Einstufung gem. KI-VO).
Ohne Zustimmung der NRW.BANK ist die Weiternutzung des Kl-Systems nicht zulassig. Ent-
sprechendes gilt fir den erstmaligen Einsatz eines Kl-Systems, sofern die unter a) — d) ge-
nannten Informationen der NRW.BANK nicht bereits vor Vertragsschluss mitgeteilt wurden.
Der durch das Kl-System erzeugte Output ist durch die Auftragnehmerin einer menschlichen
Bearbeitung zu unterziehen, damit das finale (Arbeits-)Ergebnis eine eigenstandige, mensch-
liche geistige Schopfung darstellt, wenn nicht der Einzelauftrag etwas Abweichendes vorsieht.
Die Auftragnehmerin raumt der NRW.BANK an diesen (Arbeits-)Ergebnissen ein Nutzungs-
recht gemaf § 9a der Rahmenvereinbarung ein.
Jeder Kl-generierte Output ist vor der Verwendung oder Weitergabe durch die Auftragnehme-
rin einer menschlichen Qualitatskontrolle zu unterziehen.
Die Auftragnehmerin hat den Einsatz von Kl bei der Leistungserbringung klar und transparent
zu kennzeichnen, dies gilt insbesondere auch fiir einzelne Teil-leistungen und (Arbeits-)Ergeb-
nisse.
Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, bei der Nutzung von KI-Systemen zur Leistungserbrin-
gung fir die NRW.BANK keine urheberrechtlich geschitzten Inhalte als Eingaben (,Prompts®)
zu verwenden, bezuglich derer sie Uber keine entsprechenden Nutzungsrechte verfugt.
Eine Verwendung der im Rahmen der vertraglichen Leistungserbringung entstandenen (Ar-
beits-)Ergebnisse durch die Auftragnehmerin fir Dritte oder eigene Zwecke ist untersagt, so-
fern nicht die NRW.BANK zuvor in Textform zugestimmt hat.
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Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die Vorgaben der Verordnung (EU) 2024/1689 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vor-
schriften fur kunstliche Intelligenz (,Al-Act” — im Folgenden KI-VO), insbesondere die Trans-
parenzpflichten geman Art. 50 KI-VO, einzuhalten.

Die Auftragnehmerin stellt ferner sicher, dass die in Bezug auf diese Rahmenvereinbarung
relevanten Regelungen der Verordnung (EU) 2023/2854 des Europaischem Parlaments und
des Rates vom 13. Dezember 2023 Uber harmonisierte Vorschriften fur einen fairen Datenzu-
gang und eine faire Datennutzung (,Data Act®) eingehalten sind insbesondere im Hinblick auf
Zugangs-, Nutzungs- und Weitergaberechte bzgl. Daten sowie entsprechende Transparenz-
und Sicherheitsanforderungen..

Erganzend zu den Regelungen in § 10 Haftung/ Vertragsstrafen verpflichtet sich die Auftrag-
nehmerin, im Falle von Ansprichen Dritter, die aus der Nutzung der Kl-Systeme resultieren,
die NRW.BANK unverzglich in Textform zu informieren und diese von etwaigen Schadener-
satzanspriichen freizustellen, sofern die Haftung auf einem Verschulden der Auftragnehmerin
oder ihrer Unterauftragnehmer beruht.

Zum Schutz von Daten, die im Zusammenhang mit Projekten/ Einzelauftragen, bei denen Kil-
Systeme verwendet werden, verarbeitet werden, kann die NRW.BANK die Einrichtung eines
sogenannten Data Clean Rooms verlangen. In dem Data Clean Room wird der Zugriff auf und
die Verarbeitung von Daten durch die Auftragnehmerin streng kontrolliert und protokolliert.
Die Auftragnehmerin darf in diesem Fall die betroffenen Daten der NRW.BANK nur in diesem
geschitzten Umfeld nutzen und verpflichtet sich, angemessenen technische und organisato-
rische Mallnahmen zu ergreifen, um den unbefugten Zugriff, die Veranderung oder den Verlust
dieser Daten zu verhindern.

Mit Wegfall des Verarbeitungszwecks, spatestens aber nach Beendigung des Einzelauftrages
sind alle im Data Clean Room verarbeiteten oder gespeicherten Daten unverztiglich und voll-
standig zu I6schen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Die Léschung ist
der NRW.BANK auf Verlangen nachzuweisen.

Sofern die Leistungen der Auftragnehmerin mittels KI-Systemen erbracht werden, hat die Auf-
tragnehmerin die KI-Systeme entsprechend deren Nutzungsbedingungen zu verwenden und
dabei sicherzustellen, dass diese Nutzungsbedingungen nicht im Widerspruch zu dieser Ver-
einbarung, der KI-VO, der DSGVO oder sonstigem anwendbaren Recht stehen. Aulerdem
wird die Auftragnehmerin der NRW.BANK eine Ubersicht der genutzten KI-Systeme und der
Prompts, die reproduzierbar zum finalen Output geflhrt haben, zur Verfligung stellen.

Die Auftragnehmerin hat ihre im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Unterauftrag-
nehmer zur Einhaltung der vorstehenden Regelungen zu verpflichten und die Einhaltung die-
ser Pflichten in geeigneter Weise zu kontrollieren.

§ 16
Sicherheitsbestimmungen

Soweit es erforderlich ist, wird die NRW.BANK der Auftragnehmerin fiir deren Mitarbeitende
Betriebsausweise oder Besucherausweise fir das Betreten der Geschéaftsraume zur Verfu-
gung stellen. Sie verbleiben im Eigentum der NRW.BANK.

Wenn die Auftragnehmerin Personal bzw. Nachunternehmer zur Erbringung von Dienstleis-
tungen in den Raumen der NRW.BANK einsetzt, sind die Arbeitsschutzbestimmungen der
NRW.BANK einzuhalten. Die Arbeitsschutzbestimmungen der NRW.BANK sind in der An-
lage 09 Bedingungen fur den Fremdfirmeneinsatz enthalten. Die Auftragnehmerin wird
dadurch verpflichtet, ihr bei der NRW.BANK eingesetztes Personal bzw. Nachunternehmer in
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die Arbeitsschutzbestimmungen der NRW.BANK einzuweisen und dies zu dokumentieren. Auf
Verlangen der NRW.BANK sind ihr die entsprechenden Dokumentationen vorzulegen.

Die Auftragnehmerin wird der NRW.BANK jeden Mitarbeitenden, der im Rahmen dieses Ver-
trages eingesetzt wird, bekannt geben.

§ 15a

Einsatz von externen Mitarbeitenden/ Selbstandigen
Die Auftragnehmerin sichert der NRW.BANK zu, dass die Personen, die die vertragsgegen-
standlichen Leistungen ausfihren, nicht im Sinne von § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI auf Dauer und
im Wesentlichen fuir die NRW.BANK tatig werden. Dies gilt unabhangig davon, ob die Auftrag-
nehmerin im Rahmen einer selbstandigen Tatigkeit in eigener Person fir die NRW.BANK tatig
wird oder selbstandig tatige Nachunternehmer hinzuzieht, und unabhangig davon, ob die Per-
sonen oder Nachunternehmer als solche selbst oder vermittels einer Personen- oder Kapital-
gesellschaft tatig werden.
Eine Tatigkeit auf Dauer liegt vor, wenn eine selbststandig tatige Person flir einen Zeitraum
von mehr als einem Jahr durchgangig oder wiederkehrend mit nur voribergehender Unterbre-
chung fir die NRW.BANK tatig ist. Im Wesentlichen erfolgt eine Tatigkeit flir die NRW.BANK,
wenn eine selbststandig tatige Person mindestens flnf Sechstel ihrer gesamten Einklnfte aus
Tatigkeiten flr die NRW.BANK bezieht.
Bevor eine selbststandig tatige Person auf Dauer fir die NRW.BANK tatig wird, hat die Auf-
tragnehmerin der NRW.BANK unaufgefordert — durch Vorlage einer entsprechenden Beschei-
nigung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprifers — nachzuweisen, dass ein Tatigwerden
dieser Person im Wesentlichen flir die NRW.BANK ausgeschlossen ist. Dies gilt unabhangig
davon, ob die selbstandig tatige Person als solche selbst oder vermittels einer Personen- oder
Kapitalgesellschaft tatig wird. Der Nachweis hat spatestens sechs Monate nach Beginn der
Tatigkeit zu erfolgen. Die Auftragnehmerin hat diesen Nachweis jeweils unaufgefordert nach
Ablauf von sechs weiteren Tatigkeitsmonaten der selbststandig tatigen Person zu aktualisie-
ren. Die NRW.BANK erkennt alternativ zu einer entsprechenden Bescheinigung eines Steuer-
beraters oder Wirtschaftsprifers auch eine Selbstauskunft an, in der die betroffene Person
bestatigt, dass sie weniger als 5/6 des kalenderjahrlichen Bruttojahresumsatzes mit der
NRW.BANK umsetzt. Die Selbstauskunft ist von der Auftragnehmerin unaufgefordert vor Ab-
lauf eines jeden Tatigkeitsjahres der eingesetzten Person vorzulegen.
Fir den Fall, dass die Auftragnehmerin Personen im Sinne von § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI in die
Auftragsausfuhrung einbezieht, ist die NRW.BANK dazu berechtigt, den Vertrag aus wichtigem
Grund aul3erordentlich fristlos zu kiindigen. Gleiches gilt fir den Fall, dass die Auftragnehme-
rin ihre Nachweispflichten gemafl Absatz 3 nicht oder nicht rechtzeitig erfillt. Weitergehende
Anspriche der NRW.BANK, insbesondere Schadenersatzanspriiche, bleiben unberiihrt.

§17
Laufzeit der Rahmenvereinbarung/ Kiindigung/ Verlangerung
Die Rahmenvereinbarung beginnt am 01.09.2026 und endet am 31.08.2029. Sie verlangert
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht drei Monate vor Ablauf von der
NRW.BANK in Textform gekundigt wird, hdchstens jedoch auf einen Zeitraum von insgesamt
vier Jahren. Eine Verlangerung uber den Geltungszeitraum von vier Jahren hinaus ist ausge-
schlossen. Nach Ablauf der Hochstlaufzeit endet die Rahmenvereinbarung automatisch, ohne
dass es einer Kundigung bedarf. Gleiches gilt, soweit die in § 4 vorgesehene verbindliche

Hochstabnahmegrenze vor dem Ablauf der Hochstlaufzeit erreicht wird.
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Mini-Wettbewerbe kénnen bereits ab Zuschlag und vor dem o.g. Laufzeitbeginn eingeleitet
werden. Eine Leistung ist in diesem Fall aber friihestens zum Laufzeitbeginn zu erbringen.

Sollten Einzelvertrage Uber die Laufzeit der Rahmenvereinbarung hinaus laufen, so gelten die
Regelungen der Rahmenvereinbarung fur die noch laufenden Einzelvertrage bis zu ihrer Be-
endigung weiter. § 625 BGB findet keine Anwendung.

Die NRW.BANK kann die Rahmenvereinbarung mit einer Frist von drei Monaten zum Monats-

ende ordentlich kindigen. Die ordentliche Kindigung der Rahmenvereinbarung seitens der

Auftragnehmerin ist ausgeschlossen. Hierzu reicht die Ubermittiung per Email aus.

Das Recht zur fristlosen Klindigung aus wichtigem Grund bleibt unberthrt. Ein wichtiger Grund

liegt insbesondere dann vor, wenn

a) die Auftragnehmerin einen Ausschlussgrund nach §§ 123 oder 124 GWB verwirklicht,

b) die Auftragnehmerin nicht daflir Sorge tragt, dass die Verwirklichung von Ausschluss-
grinden nach §§ 123 oder 124 GWB durch Nachunternehmer unterbleibt,

c) die Gefahr einer Interessenskollision, des Interessenswiderstreits oder eines Verlustes
von Unabhangigkeit der Auftragnehmerin bei der Wahrnehmung ihrer vertraglichen Ver-
pflichtungen mit der NRW.BANK besteht.

Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Kiindigungsrechte sowie die Regelungen der VOL/B und

der BVB Tariftreue- und Vergabegesetze Nordrhein-Westfalen

Wird diese Rahmenvereinbarung aus wichtigem Grund gekiindigt, kann dies auch einen au-

Rerordentlichen Kiindigungsgrund bezliglich samtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehenden Ein-

zelvertrage darstellen.

Die Bedingungen der Einzelvertrage werden jeweils bei Erteilung des Einzelauftrages festge-

legt, soweit sich dies nicht bereits aus der Leistungsbeschreibung in Anlage 01 ergibt. Die

NRW.BANK kann den Einzelvertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende klindigen,

sofern im Einzelvertrag nicht etwas anderes vereinbart ist. Hierzu reicht die Ubermittiung per

Email aus. Das Recht zur fristlosen Kiindigung des Einzelvertrages aus wichtigem Grund bleibt

unberdhrt.

§18

Schlussbestimmungen
Die Auftragnehmerin ist nur mit vorheriger Zustimmung der NRW.BANK berechtigt, die
NRW.BANK als Referenzkundin in einer Referenzliste anzugeben.
Miindliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen oder Ergénzungen dieses Vertrages
bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt fiir die Aufhebung des Schriftfor-
merfordernisses.
Dem Schriftformerfordernis in diesem Sinne genugt der Scan eines Originaldokumentes mit
Originalunterschrift.
Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
AusschlieBlicher Gerichtsstand ist fur beide Parteien, soweit gesetzlich zulassig, Dusseldorf.
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung ganz oder teil-
weise unwirksam und/ oder unanwendbar sein oder im Laufe der Vertragsabwicklung werden,
oder sollte sich in dieser Rahmenvereinbarung eine Licke herausstellen, so wird die Gultigkeit
der Ubrigen Bestimmungen hiervon nicht berthrt. Es gilt § 306 Abs. 2 BGB.
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§19
Bestandteile der Rahmenvereinbarung
1. Bestandteile dieser Rahmenvereinbarung sind — jeweils unter Berlcksichtigung der Antwor-
ten auf Bieterfragen und Klarstellungen der Vergabestelle im Vergabeverfahren — in der fol-
genden Reihen- und Rangfolge:
a) Text dieser Rahmenvereinbarung
b)  Anlage 01 Leistungsbeschreibung
c) Anlage 02 Nachhaltigkeitsvereinbarung
d) Anlage 03 Preisblatt
e) Anlage 04 Erklarung zum Steuerabzug
f) Anlage 05 Erklarung EU-Russland-Sanktionen
g) Anlage 06 Unterauftrag-Eignungsleihe
h)  Anlage 07 Verpflichtungserklarungen Nachunternehmen
i) Anlage 08 Bietergemeinschaftserklarung
j) Anlage 09 Bedingungen fur den Fremdfirmeneinsatz
k)  Anlage 10 Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ein-
haltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB — Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
) Anlage 11 Angaben der Auftragnehmerin zu Beratern (CVs)
m) Anlage 12 Verpflichtungserklarung Datenschutz
n)  Anlage 13 Verpflichtungserklarung Insidervorschriften
o) Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leistungen, Teil B (VOL/B) in der jeweils geltenden
Fassung3

2.  Allgemeine Geschéaftsbedingungen der Auftragsnehmerin finden keine Anwendung. Dies gilt
sowohl fur diese Rahmenvereinbarung als auch fir die Einzelvertrage oder Leistungsabrufe.

, den Dusseldorf, den
(Auftragnehmerin) NRW.BANK
(Auftragnehmerin) NRW.BANK

3 Abrufbar unter https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/formulare.
Seite 16 von 16 Stand: 03/2026



	§ 1
	Gegenstand der Rahmenvereinbarung
	§ 2
	Leistungen der Auftragnehmerin
	§ 3
	Ort und Zeit der Leistung
	§ 4
	Einzelaufträge
	§ 5
	Mitwirkungspflichten der NRW.BANK
	§ 6
	Zusammenarbeit zwischen den Parteien der Rahmenvereinbarung
	§ 7
	Einhaltung und Kontrolle von Lohn- und Mindestarbeitsbedingungen
	§ 8
	Nachunternehmer/ Eignungsleihe
	§ 9
	Vergütung und Abrechnung
	Urheberrechte / Nutzungsrechte
	§ 10
	Haftung/ Vertragsstrafen
	Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
	§ 11
	Datenschutz/ Datensicherheit
	§ 12
	Compliance
	§ 13
	Tax Compliance
	§ 14
	Vertraulichkeit
	§ 15  Einsatz von KI-Systemen
	§ 16
	Sicherheitsbestimmungen
	§ 17
	Laufzeit der Rahmenvereinbarung/ Kündigung/ Verlängerung
	§ 18
	Schlussbestimmungen
	§ 19
	Bestandteile der Rahmenvereinbarung

